
sonderer Bedeutung für die weitere erfolg
reiche Arbeit von Unicef in der Bundes
republik Deutschland. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs wird eine Werbung 
dann als sittenwidrig angesehen, wenn sie 
nicht in erster Linie das Kaufinteresse son
dern das soziale Mitleid des potentiellen 
Käufers anspricht. Auf diese Rechtspre
chung stützte sich die Revisionsbegrün
dung der Klägerin, einer Spezialfirma für 
die Herstellung und den Vertrieb von Weih
nachtskarten. Die Klägerin ist der Ansicht, 
der Hinweis der Unicef-Werbung auf die 
Not der Kinder in aller Welt und die Hilfs
programme von Unicef appelliere aus
schließlich an das Mitleid und die Hilfsbe
reitschaft und enthalte damit einen Wett
bewerbsverstoß. Auch wenn der Verkaufs
erlös weitgehend den Hilfsprogrammen zu
fließe und damit wohltätigen Zwecken 
diene, so dürfe Unicef doch nicht anders 
für den Kartenverkauf werben als kom
merzielle Kartenverkäufer. Die Hilfe für 
notleidende Kinder sei Sache der Allge
meinheit; gestatte man aber Unicef eine 
gefühlsbetonte Werbung, so gehe sein Er
folg zu Lasten der anderen Kartenverkäu
fer. Die Klägerin führte hierzu aus, in den 
letzten fünf Jahren sei der Unicef-Karten
verkauf um 500 Prozent gestiegen, wohin
gegen ihr Verkauf trotz erhöhter Anstren
gungen allein im Jahr 1973 um 22 Prozent 
gesunken sei. (Im Unicef-Kartenverkauf 
steht die Bundesrepublik Deutschland in 
der Welt hinter den USA an zweiter Stelle.) 
Demgegenüber vertrat das Deutsche Ko
mitee für Unicef, vertreten durch ihre Vor
sitzende Etta Gräfin Waldersee, als Be
klagte die Ansicht, es könne ihm nicht 
untersagt werden, bei der Verkaufswer
bung auf die Not der Kinder in aller Welt 
und die Hilfsprogramme von Unicef zu ver
weisen. 
Der Bundesgerichtshof bestätigt in seiner 
Urteilsbegründung die Auffassung des Be
rufungsgerichts, daß es sich bei der Wer
bung für den Verkauf von Unicef-Karten 
um sog. gefühlsbetonte Werbung< han
dele. Das Berufungsgericht hatte dazu fol
gendes ausgeführt: Der Beklagte (Das 
Deutsche Komitee für Unicef) gibt durch 
vielfältige Hinweise auf seine Gemeinnüt
zigkeit und auf den von ihm verfolgten 

Zweck, notleidenden Kindern in aller Welt 
mit dem Spendenaufkommen und mit den 
Erlösen aus dem Kartenverkauf Hilfe zu 
leisten, dem Verkehr ein zusätzliches, sehr 
wesentliches Motiv für den Erwerb der 
Karten. Der Beklagte appelliert an die so
ziale Verantwortung der Angesprochenen 
und an ihr Mitgefühl für die Not anderer. 
Dieses starke, gefühlsbetonte Motiv kann 
gerade dann, wenn die Grußkarten in einer 
den Erzeugnissen der Mitbewerber ent
sprechenden Qualität zu ihrem Marktpreis 
verkauft werden, kaufentscheidend sein. 
Diese Art der Werbung ist nach ständiger 
Rechtsprechung an sich wettbewerbswi
drig, da durch das bewußte Erregen von 
Mitleid das kaufende Publikum unsachlich 
beeinflußt und anstelle eines echten Lei
stungswettbewerbes die soziale Hilfsbereit
schaft des Verbrauchers ausgenutzt wird. 
Im konkreten Fall sieht aber der Bundes
gerichtshof die Werbung nicht als sach
fremd und damit als zulässig an. Er führt 
dazu aus: Es handelt sich bei dem Beklag
ten nicht um ein eigenem Gewinnstreben 
dienendes Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, sondern um eine internationale 
karitative Organisation, die mit Hilfe von 
Spenden und den Einnahmen aus dem 
Kartenverkauf ihre im Gemeininteresse lie
gende Aufgabe an hilfsbedürftigen Kindern 
erfüllt. Dieser Verzicht auf eigennütziges 
Gewinnstreben läßt es nicht zu, die Wer
bung von Unicef mit der sittenwidrigen 
gefühlsbetonten Werbung der gewerbli
chen Wirtschaft auf eine Stufe zu stellen. 
Der Käufer erwirbt diese Karten im Be
wußtsein dessen, daß er damit zu den 
Hilfsprogrammen von Unicef beiträgt, eben
so wie die Künstler, die diese Karten ko
stenlos herstellen, und die ehrenamtlichen 
Helfer, die sie vertreiben. 
Schließlich verweist der Bundesgerichtshof 
noch darauf, daß sich Unicef durch seine 
besondere Zielsetzung einen besonderen 
Käuferkreis erschlossen habe, der von den 
normalen Kartenherstellern überhaupt nicht 
angesprochen werde. Gerade das beson
dere Bewußtsein der Käufer von Unicef-
Karten lasse die Werbung unter Hinweis 
auf die Hilfsprogramme gerade nicht als 
sachfremd erscheinen, und sie sei daher 
auch nicht wettbewerbswidrig. Wo 

IMCO: Portugal wird 92. Mitglied — Aufstellung 
aller IMCO-Mltglleder (16) 

Die Zwischenstaatliche Beratende See
schiffahrts-Organisation (Inter-Governmen-
tal Maritime Consultative Organisation, 
IMCO), eine Sonderorganisation der Ver
einten Nationen, erhöhte ihre Mitglieder
zahl durch den Beitritt Portugals auf 92. Die 
Hinterlegung der portugiesischen Beitritts
urkunde bei der UNO erfolgte am 17. März 
1976. — Die Gründung der IMCO geht auf 
eine entsprechende Konferenz der Verein
ten Nationen vom Jahre 1948 zurück. Der 
Gründungsvertrag wurde am 6. März 1948 
in Genf zur Unterzeichnung aufgelegt. Er 
trat am 17. März 1958 in Kraft. Ihre Tätig
keit nahm die IMCO am 13. Januar 1959 
auf. Die Organisation hat ihren Sitz in Lon
don. Ihre Aufgaben sind Beratung von 
Schiffahrtsfragen, Informations- und Nach
richtenaustausch zwischen den Regierun
gen, Behandlung insbesondere technischer 
Seefahrtsangelegenheiten, Sicherheit zur 
See, maritimer Umweltschutz, technische 
Hilfe in maritimen Angelegenheiten für Ent
wicklungsländer. 
Die 92 Mitglieder der IMCO sind: Ägypten, 
Algerien, Äquatorial-Guinea, Argentinien, 
Äthiopien, Australien, Barbados, Belgien, 
Birma, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, 
DDR, Deutschland (BR), Dänemark, Domi
nikanische Republik, Ecuador, Elfenbein
küste, Finnland, Frankreich, Ghana, Grie
chenland, Großbritannien, Guinea, Haiti, 
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jor
danien, Jugoslawien, Kambodscha, Kame
run, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kongo, 
Korea (Süd), Kuba, Kuweit, Libanon, Libe
ria, Libyen, Madagaskar, Malaysia, Male
diven, Malta, Marokko, Mauretanien, Mexi
ko, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Nor
wegen, Oman, Pakistan, Panama, Peru, 
Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, 
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene
gal, Sierra Leone, Singapur, Sowjetunion, 
Spanien, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Tansa
nia, Thailand, Trinidad und Tobago, Tsche
choslowakei, Tunesien, Türkei, Ungarn, 
Uruguay, Venezuela, Vereinigte Staaten, 
Zaire, Zypern. Red 

Beiträge 15: Dr. Rüdiger Wolfrum (Wo); 13, 14, 16: 
Redaktion (Red). 

Entschließungen des Sicherheitsrats: 
Namibia, Rhodesien, Südafrika 

Namibia 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Namibia. — Entschließung 385(1976) vom 30. Januar 1976 
Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärung des Präsidenten des Rates der Vereinten Nationen für Namibia, — nach Behandlung der Erklärung von Herrn Moses M. Garoeb, Administrativsekretär der South West Africa People's Organisation (SWAPO), — unter Hinweis auf die Entschließung der Generalversammlung 2145(XXI) vom 27. Oktober 1966, die das Mandat Südafrikas für das Gebiet von Namibia für beendet 

erklärte, und auf die Entschließung 2248 (S-V) vom 19. Mai 1967, durch die ein Rat der Vereinten Nationen für Namibia geschaffen wurde, sowie auf alle nachfolgenden Entschließungen zu Namibia, insbesondere die Entschließungen 3295(XXIX) vom 13. Dezember 1974 und 3399(XXX) vom 26. November 1975, 
unter Hinweis auf die Entschließung des Sicherheitsrats 245(1968) vom 25. Januar und 246(1968) vom 14. März 1968, 264(1969) vom 20. März und 269(1969) vom 12. August 1969, 276(1970) vom 30. Januar, 282(1970) vom 23. Juli, 283(1970) und 284(1970) vom 29. Juli 1970, 300(1971) vom 12. Oktober und 301(1971) vom 20. Oktober 1971, 310(1972) vom 4. Februar 1972 und 366(1974) vom 17. Dezember 1974, 

— unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes vom 21. Juni 1971, demzufolge Südafrika verpflichtet ist, sich aus diesem Gebiet zurückzuziehen, — In Bekräftigung der rechtlichen Verantwortung der Vereinten Nationen für Namibia, — in Unruhe über die fortdauernde widerrechtliche Besetzung Namibias durch Südafrika und dessen anhaltender Weigerung, die Entschließungen und Beschlüsse der Generalversammlung und des Sicherheitsrats sowie das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes vom 21. Juni 1971 zu befolgen, — in tiefer Sorge über die brutale Unterdrückung des namibischen Volkes und die fortgesetzte Verletzung seiner Menschen-
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